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RS OGH 1953/9/9 2Nd318/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1953

Norm

JN §31 I

Rechtssatz

Wenn der Gegner ein USIA - Betrieb ist, kann das Gericht nicht deshalb als befangen angesehen werden, weil es in der

sowjetischen Besatzungszone gelegen ist.
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